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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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395 Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für die 
Leistungen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Köln (Feuerwehrsatzung) vom 
26. Juli 2013

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 
aufgrund der §§ 1, 6 und 41 des Gesetzes über den Feuer-
schutz und die Hilfeleistung  (FSHG) vom 10.02.1998 (SGV. 
NRW. 213), der §§ 7 und 77 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (SGV. NRW. 2023) und der §§ 4, 5 und 
6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21.10.1969 (SGV. NRW. 610) – jeweils in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – folgende Satzung 
beschlossen: 

I.	 Aufgaben 

	 § 1 	Abwehrender Brandschutz
		  (1)	� Die Stadt Köln unterhält eine Feuerwehr als öf-

fentliche Einrichtung.
		  (2) 	�Aufgabe der Feuerwehr ist die Bekämpfung von 

Schadenfeuern sowie die Hilfeleistung bei Un-
glücksfällen und bei solchen öffentlichen Not-
ständen, die durch Naturereignisse, Explosionen 
oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden 
(Pflichtaufgaben nach § 1 Abs. 1 FSHG).

II. 	 Kostenersatz

	 § 2 	Kostenersatz
		  (1) 	�Die Einsätze der Feuerwehr nach § 1 Abs. 2 sind 

unentgeltlich, soweit nachfolgend in Abs. 2 nichts 
anderes bestimmt ist.

		  (2)	� Die Stadt Köln verlangt Ersatz der ihr durch den 
Einsatz der Feuerwehr und der durch überörtliche 
Hilfe anderer gemäß § 25 FSHG entstandenen 
Kosten 

			   1. 	� von dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder 
den Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat,

			   2.	� von dem Betreiber von Anlagen oder Einrich-
tungen gemäß § 24 Abs. 1 FSHG im Rahmen 
ihrer Gefährdungshaftung nach sonstigen Vor-
schriften,

			   3. 	� von dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr 
oder der Schaden beim Betrieb von Kraft-,  
Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen ent-
standen ist, sowie von dem Ersatzpflichtigen 
in sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung,

			   4.	� von dem Transportunternehmer, Eigentümer, 
Besitzer oder sonstigen Nutzungsberechtig-
ten, wenn die Gefahr oder der Schaden bei 
der Beförderung von Gefahrstoffen oder was-
sergefährdenden Stoffen entstanden ist,

			   5.	� von dem Eigentümer, Besitzer oder sonstigen 
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Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder 
der Schaden beim sonstigen Umgang mit Ge-
fahrstoffen oder wassergefährdenden Stoffen 
gemäß Nummer 4 entstanden ist, soweit es 
sich nicht um Brände handelt,

			   6.	� vom Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten einer Brandmeldeanlage 
außer in Fällen nach Nr. 7, wenn der Einsatz 
Folge einer nicht bestimmungsgemäßen oder 
missbräuchlichen Auslösung war,

			   7.	� von einem Sicherheitsdienst, wenn dessen 
Mitarbeiter eine Brandmeldung ohne eine für 
den Einsatz der Feuerwehr erforderliche Prü-
fung weitergeleitet hat,

			   8.	� von demjenigen, der vorsätzlich grundlos die 
Feuerwehr alarmiert.

		  (3) 	�Die Höhe des Kostenersatzes bestimmt sich nach 
dem anliegenden Kostentarif, der Bestandteil die-
ser Satzung ist. 

		  (4) 	�Für die Berechnung des Kostenersatzes ist die 
Zeit vom Ausrücken der Mannschaften, Fahr-
zeuge und Geräte von der Feuerwache bis zu 
ihrem Wiedereintreffen maßgebend (Einsatzzeit). 
Bei Einsätzen, die eine besondere Reinigung der 
Fahrzeuge und Geräte erforderlich machen, wird 
die Zeit bis zur Wiederherstellung der Einsatzfä-
higkeit hinzugerechnet. Wird vor der Ankunft in 
der Feuerwache ein neuer Einsatzbefehl erteilt, 
so endet für den bisherigen und beginnt für den 
folgenden Einsatz – abweichend von Satz 1 – die 
Einsatzzeit mit Erteilung des neuen Einsatzbe-
fehls. 

			�   Für jede angefangene Viertelstunde der Einsatz-
zeit wird ein Viertel des in dem Kostentarif aufge-
führten Stundensatzes berechnet.

	 § 3 	Kostenschuldner
		�  Zur Zahlung des Kostenersatzes für Einsätze der Feu-

erwehr nach  § 1 Abs. 2  sind die in § 2 Abs. 2 genann-
ten Personen verpflichtet. Mehrere Kostenersatz
pflichtige haften als Gesamtschuldner.

	 § 4 	Entstehung und Fälligkeit der Kostenschuld
		�  Der Kostenersatzanspruch nach § 2 Abs. 2 entsteht 

mit Beendigung der kostenersatzpflichtigen Leistung 
der Feuerwehr. Er wird mit dem Zugang des Kosten-
ersatzbescheides fällig und ist innerhalb von einem 
Monat zu begleichen.

III. 	 Schlussvorschriften

	 § 5 	Auslagenersatz
		�  Besondere bare Auslagen, die im Zusammenhang 

mit einem kostenersatzpflichtigen Einsatz entstehen, 
sind zu ersetzen, auch wenn eine Befreiung von der 
Kostenersatzpflicht besteht.

	 § 6	 Inkrafttreten
		  (1) 	�Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-

machung im Amtsblatt der Stadt Köln in Kraft. 
		  (2) 	�Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 

von Gebühren und Kostenersatz für die Leistun-
gen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen  
Feuerwehr der Stadt Köln (Feuerwehrsatzung) 
vom 12.03.2008 (ABl. Stadt Köln 2008, S.178), 

zuletzt geändert durch die 3. Änderungssatzung 
vom 26.07.2013 (ABl. Stadt Köln 2013, S. 526), 
außer Kraft.

Kostentarif
zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für die 

Leistungen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Köln 

(Feuerwehrsatzung) vom 26. Juli 2013

I.	 Kostenersatz	 je Stunde 
	 1.	 Stundensätze Personal
	 1.1 	 Beamte des mittleren feuerwehr-
		  technischen Dienstes	 31,00 E
	 1.2 	 Beamte des gehobenen feuerwehr-
		  technischen Dienstes	 39,00 E
	 1.3 	 Beamte des höheren feuerwehr-
		  technischen Dienstes	 44,00 E

	 2.	 Stundensätze Fahrzeuge
	 2.1	 Lösch- und Hubrettungsfahrzeuge
	 2.1.1	 Löschgruppenfahrzeug (LF)	 2,00 E
	 2.1.2	 Tanklöschfahrzeug (TLF) /
		  Trockentanklöschfahrzeug (TRO)
		  inkl. Feuerwehranhänger (FWA)	 2,00 E
	 2.1.3	 Drehleiter (DL) 	 1,00 E
	 2.2	 Sonstige Fahrzeuge
	 2.2.1	 Rüstwagen (RW)	 2,00 E
	 2.2.2	 Gerätewagen (GW) /
		  Lastkraftwagen (LKW)	 1,00 E
	 2.3	 Wasserfahrzeuge
	 2.3.1	 Löschboot (LB)	 2,00 E

II. 	 Sonstige Leistungen
	 Für sonstige Leistungen, die in diesem Kostentarif nicht 

aufgeführt sind, werden die dadurch entstandenen Kosten 
(z.B. Verbrauchsmaterial) berechnet.
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Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewiesen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

	 a) �eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

	 b) �die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c) �der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet 

	 oder 

	 d) �der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.“

Köln, den 26.07.2013		  Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

396 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren und Kostenersatz für die 
Leistungen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Köln (Feuerwehrsatzung) vom 
26. Juli 2013

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 
aufgrund der §§ 1, 6 und 41 des Gesetzes über den Feuer-
schutz und die Hilfeleistung  (FSHG) vom 10.02.1998 (SGV. 
NRW. 213), der §§ 7 und 77 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (SGV. NRW. 2023) und der §§ 4, 5 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
21.10.1969 (SGV. NRW. 610) – jeweils in der bei Erlass dieser 
Satzung geltenden Fassung – folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kostener-
satz für die Leistungen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Köln (Feuerwehrsatzung) vom 12.03.2008 
(ABl.Stadt Köln 2008, S. 178) wird wie folgt geändert:

1.	 § 5 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

	 „Die Höhe des Kostenersatzes bestimmt sich nach dem 
anliegenden Tarif I, der Bestandteil dieser Satzung ist.“

2.	 § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

	 „Die Gebühren werden nach der Dauer der Amtshandlung 
und nach der Zahl der notwendig eingesetzten Kräfte be-
messen. Zur Gebühr gehören auch die Kosten für in An-
spruch genommene Fremdleistungen.

	 Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem anliegen-
den Tarif II, der Bestandteil dieser Satzung ist.“

3.	 § 12 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

	 „Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem Tarif ge-
mäß § 9 Abs. 1.“

4.	 Der Kostentarif erhält die anliegende Neufassung.

Artikel 2

Artikel 1 tritt rückwirkend zum 16.06.2011 in Kraft und gilt bis 
zum Inkrafttreten der Satzung über die Erhebung von Kosten-
ersatz für die Leistungen der Berufsfeuerwehr und der freiwil-
ligen Feuerwehr der Stadt Köln (Feuerwehrsatzung) vom 26. 
Juli 2013 (ABl. Stadt Köln 2013, S. 523).

Tarif I
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kostener-
satz für die Leistungen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilli-

gen Feuerwehr der Stadt Köln 
(Feuerwehrsatzung) vom 12. März 2008

I.	 Kostenersatz	 je Stunde 
	 1.	 Stundensätze Personal
	 1.1 	 Beamte des mittleren feuerwehr-
		  technischen Dienstes	 29,00 E
	 1.2 	 Beamte des gehobenen feuerwehr-
		  technischen Dienstes	 37,00 E
	 1.3 	 Beamte des höheren feuerwehr-
		  technischen Dienstes	 47,00 E

	 2.	 Stundensätze Fahrzeuge
	 2.1	 Einsatzleitwagen, Mannschaftstransportfahrzeuge
	 2.1.1	 Mannschaftstransportbus (M-Bus)	 1,00 E
	 2.2	 Lösch- und Hubrettungsfahrzeuge
	 2.2.1	 Löschgruppenfahrzeug (LF)	 3,00 E
	 2.2.2	 Tanklöschfahrzeug (TLF) /
		  Trockentanklöschfahrzeug (TRO)
		  inkl. Feuerwehranhänger (FWA)	 1,00 E
	 2.2.3	 Drehleiter (DL) 	 2,00 E
	 2.3	 Sonstige Fahrzeuge
	 2.3.1  Rettungsbus (R-Bus)	 1,00 E
	 2.3.2  Gerätewagen (GW) /
		  Lastkraftwagen (LKW)	 1,00 E
	 2.4	 Wasserfahrzeuge
	 2.4.1	 Löschboot (LB)	 2,00 E

II. 	 Sonstige Leistungen
Für sonstige Leistungen, die in diesem Kostentarif nicht auf-
geführt sind, werden die dadurch entstandenen Kosten (z.B. 
Verbrauchsmaterial) berechnet.

Tarif II
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kostener-

satz für die Leistungen der Berufsfeuerwehr und der  
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Köln 

(Feuerwehrsatzung) vom 12. März 2008
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I. Gebühren für freiwillige Leistungen je Stunde 
 1. Stundensätze Personal
 1.1  Beamte des mittleren feuerwehr-
  technischen Dienstes 47,00 E
 1.2  Beamte des gehobenen feuerwehr-
  technischen Dienstes 57,00 E
 1.3  Beamte des höheren feuerwehr-
  technischen Dienstes 72,00 E

 2. Stundensätze Fahrzeuge
 2.1 Einsatzleitwagen, Mannschaftstransportfahrzeuge
 2.1.1 Kommandowagen (KDOW) /
  Einsatzleitwagen  (ELW )  84,00 E
 2.1.2 Mannschaftstransportbus (M-Bus) 71,00 E
 2.2 Lösch- und Hubrettungsfahrzeuge
 2.2.1 Löschgruppenfahrzeug (LF) 111,00 E
 2.2.2 Tanklöschfahrzeug (TLF) /
  Trockentanklöschfahrzeug (TRO)
  inkl. Feuerwehranhänger (FWA) 103,00 E
 2.2.3 Drehleiter (DL)  116,00 E
 2.3 Sonstige Fahrzeuge
 2.3.1  Personenkraftwagen (PKW) 84,00 E
 2.3.2  Rettungsbus (R-Bus) 71,00 E
 2.3.3  Kranwagen (FWK) 65,00 E
 2.3.4  Rüstwagen (RW) 65,00 E
 2.3.5  Gerätewagen (GW) /
  Lastkraftwagen (LKW) 65,00 E
 2.3.6 Wechselladerfahrzeug (WLF)
  inkl. Abrollbehälter (AB) 65,00 E
 2.3.7 Schlauchwagen (SW) 65,00 E
 2.4 Wasserfahrzeuge
 2.4.1 Löschboot (LB) 103,00 E
 2.4.2 Rettungsboot (RTB) 64,00 E

 3. Atemschutzübungsstrecke je Stunde
  Gebühr für die Nutzung der Atem-
  schutzübungsstrecke 74,00 E
  Gebühren für aufsichtführende Beamte 
  werden gemäß Ziffer 1 zusätzlich 
  berechnet 

 4.  Einsatzbestätigungen je Bestätigung
  Schriftliche Bestätigung über einen 
  Einsatz der Feuerwehr 29,00 E

II. Brandschaugebühren je Stunde 

 Brandschau / Nachschau  
 Durchführung einer Brandschau oder einer 
 Nachschau am Objekt einschließlich der 
 Vorbereitung und Nachbereitung gemäß 
 § 8 Abs. 1 Buchstabe a) und b)  63,00 E

III.  Gebühren für Brandsicherheitswachdienste 

 Stundensätze Personal 
 1.1 Beamte des mittleren feuerwehr-
  technischen Dienstes 42,00 E
 1.2 Beamte des gehobenen feuerwehr-
  technischen Dienstes 65,00 E

IV.  Sonstige Leistungen
Für sonstige Leistungen, die in diesem Kostentarif nicht auf-
geführt sind, werden die dadurch entstandenen Kosten (z.B. 
Verbrauchsmaterial) berechnet. B
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0 Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

 a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

 b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet 

 oder 

 d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.“

Köln, den 26.07.2013  Der Oberbürgermeister
    gez. Roters

397 7. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Gebühren und Kostenersatz für die 
Leistungen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Köln (Feuerwehrsatzung) vom 
26. Juli 2013

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 
aufgrund der §§ 1, 6 und 41 des Gesetzes über den Feu-
erschutz und die Hilfeleistung (FSHG) vom 10.02.1998 
(SGV. NRW. 213), der §§ 7 und 77 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (SGV. NRW. 2023) und der §§ 4, 5 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 21.10.1969 (SGV. NRW. 610) –jeweils in 
der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung- folgende 
Satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kosten-
ersatz für die Leistungen der Berufsfeuerwehr und der Frei-
willigen Feuerwehr der Stadt Köln (Feuerwehrsatzung) vom 
12.12.1990 wird wie folgt geändert:
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1.	 § 2 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

	 „Die Höhe des Kostenersatzes bestimmt sich nach dem 
anliegenden Tarif I, der Bestandteil dieser Satzung ist.“

2.	 § 3 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

	 „Die Höhe dieser Gebühren richtet sich nach dem anlie-
genden Tarif II, der Bestandteil dieser Satzung ist“

3.	 Der Kostentarif erhält die anliegende Neufassung.

Artikel 2

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 28.12.1999 in Kraft und 
gilt für alle Tatbestände bis zum 26.03.2008, sofern sie nicht 
durch bestandskräftigen Bescheid geregelt sind.

Tarif I

der Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kostener-
satz für die Leistungen der Berufsfeuerwehr und der Freiwil-
ligen Feuerwehr der Stadt Köln (Feuerwehrsatzung) vom 12. 

Dezember 1990 in der Fassung vom 26. Juli 2013

1.	 Stundensätze Personal	 je Stunde
1.1	 Beamte des mittleren feuerwehr-
	 technischen Dienstes	 27 E
1.2	 Beamte des gehobenen feuerwehr-
	 technischen Dienstes	 35 E
1.3	 Beamte des höheren feuerwehr-
	 technischen Dienstes	 50 E

2.	 Stundensätze Fahrzeuge	 je Stunde
2.1	 Einsatzleitwagen, Mannschaftstransportfahrzeuge
2.1.1	 Einsatzleitwagen 3 (ELW 3)	 1 E
2.2	 Lösch- und Hubrettungsfahrzeuge
2.2.1	 Löschgruppenfahrzeug (LF)	 1 E
2.3	 Sonstige Fahrzeuge
2.3.1	 Kranwagen (FWK)	 1 E
2.4	 Wasserfahrzeuge
2.4.1	 Löschboot (LB)	 2 E

3.	� Für sonstige Leistungen, die in diesem Kostentarif nicht 
aufgeführt sind, werden die dadurch entstandenen Kos-
ten (z.B. Verbrauchsmaterial) berechnet.

Tarif II

der Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kostener-
satz für die Leistungen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilli-

gen Feuerwehr der Stadt Köln (Feuerwehrsatzung)
vom 12. Dezember 1990

in der Fassung vom 26. Juli 2013

1.	 Stundensätze Personal	 je Stunde
1.1	 Beamte des mittleren feuerwehr-
	 technischen Dienstes	 33 E
1.2	 Beamte des gehobenen feuerwehr-
	 technischen Dienstes	 42 E
1.3	 Beamte des höheren feuerwehr-
	 technischen Dienstes	 57 E

2.	 Stundensätze Fahrzeuge	 je Stunde
2.1	 Einsatzleitwagen, Mannschaftstransportfahrzeuge

2.1.1	 Kommandowagen (KDOW) / Einsatzleit-
	 wagen 1 und 2 (ELW 1 u. 2)	 36 E
2.1.2	 Einsatzleitwagen 3 (ELW 3)	 107 E
2.1.3	 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)/LKW	 29 E
2.1.4	 Mannschaftstransportbus (MTF-Bus)	 35 E
2.2	 Lösch- und Hubrettungsfahrzeuge
2.2.1	 Löschgruppenfahrzeug (LF)	 152 E
2.2.2	 Tanklöschfahrzeug (TLF)	 77 E
2.2.3	 Drehleiter (DL)	 126 E
2.3	 Sonstige Fahrzeuge
2.3.1	 Kranwagen (FWK)	 121 E
2.3.2	 Meßleitwagen (MLW)	 25 E
2.3.3	 Rüstwagen (RW)	 64 E
2.3.4	 Gerätewagen (GW)	 54 E
2.3.5	 Wechselladerfahrzeug (WLF)	 83 E
2.3.6	 Schlauchwagen (SW)	 108 E
2.4	 Anhänger und Abrollbehälter
2.4.1	 Abrollbehälter (AB)	 62 E
2.4.2	 Feuerwehranhänger (FWA)	 20 E
2.5	 Wasserfahrzeuge
2.5.1	 Löschboot (LB)	 92 E
2.5.2	 Rettungsboot (RTB)	 34 E
3.	 Atemschutzübungsstrecke
	 Grundkosten für die Nutzung der Atem-
	 schutzübungsstrecke pro Stunde	 67 E
	 Die Kosten für aufsichtführende Beamte 
	 werden gem. Ziffer 1 berechnet.
4.	 Einsatzbestätigungen
	 Schriftliche Bestätigung über einen 
	 Einsatz der Berufsfeuerwehr	 24 E
5.	 Für sonstige Leistungen, die in diesem 
	 Kostentarif nicht aufgeführt sind, werden 
	 die dadurch entstandenen Kosten 
	 (z.B. Verbrauchsmaterial) berechnet.
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Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a) �eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

	 b) �die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c) �der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet 

	 oder 

	 d)�der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-
meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.“

Köln, den 26.07.2013		  Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters

398 Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Leistungen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Köln (Feuerwehrgebührensat-
zung) vom 26. Juli 2013

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 18.07.2013 
aufgrund der §§ 1, 6 und 41 des Gesetzes über den Feuer-
schutz und die Hilfeleistung  (FSHG) vom 10.02.1998 (SGV. 
NRW. 213), der §§ 7 und 77 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (SGV. NRW. 2023) und der §§ 4, 5 und 
6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21.10.1969 (SGV. NRW. 610) – jeweils in der bei 
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung – folgende Satzung 
beschlossen: 

I.	 Aufgaben 

	 § 1 	 Abwehrender Brandschutz
	 (1) 	� Die Stadt Köln unterhält eine Feuerwehr als öffentli-

che Einrichtung.
	 (2) 	� Aufgabe der Feuerwehr ist die Bekämpfung von 

Schadenfeuern sowie die Hilfeleistung bei Unglücks-
fällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die 
durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche 
Vorkommnisse verursacht werden (Pflichtaufgaben 
nach § 1 Abs. 1 FSHG).

	 § 2 	 Brandschau 
	 (1) 	� Die Brandschau wird gemäß § 6 Abs. 1 FSHG durch-

geführt, um präventiv zu prüfen, ob Gebäude und 
Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder ex-
plosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch 
eines Brandes oder bei einer Explosion eine große 
Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte ge-
fährdet sind, den Erfordernissen des abwehrenden 
Brandschutzes entsprechen.

	 (2)	� Die Prüfung der Erfordernisse des abwehrenden Brand-
schutzes dient der Feststellung brandschutztechni-
scher Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anord-
nung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Bran-
des oder der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeu-
gen und bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung 
von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten 
sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen.

	 (3)	� Die zeitliche Folge der Brandschau richtet sich bei 
Objekten, die Gegenstand von Sonderbau-Verord-
nungen oder baurechtlichen Anordnungen sind, nach 
den entsprechenden baurechtlichen Vorschriften. Im 
Übrigen ist die Brandschau je nach Gefährdungsgrad 
der Objekte in Zeitabständen von längstens fünf Jah-
ren durchzuführen.

	 § 3 	 Brandsicherheitswachdienst 
	 (1) 	� Der Brandsicherheitswachdienst  hat gemäß § 7 Abs. 

1 Satz 1 FSHG die Aufgabe, bei Veranstaltungen, 
bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei 
Ausbruch eines Brandes eine große Zahl von Perso-
nen gefährdet ist, für eine sichere Durchführung der 
Veranstaltung zu sorgen. Der Brandsicherheitswach-
dienst kann Kontrollen vornehmen und Anordnungen 
treffen zur Verhütung und zur Bekämpfung von Brän-
den, zur Sicherung der Rettungs- und Angriffswege 
sowie zur Räumung der Veranstaltungsstätte. 

	 (2)	� Die Entscheidung, ob und ggf. in welcher Stärke ein 
Brandsicherheitswachdienst erforderlich ist, trifft die 
Feuerwehr. Zur Prüfung und Entscheidung, ob bei 
einer Veranstaltung ein Brandsicherheitswachdienst 
erforderlich ist, ist deren rechtzeitige Anzeige durch 
den Veranstalter gemäß § 7 Abs. 1 FSHG vorge-
schrieben. Eine Anzeige gilt dann als fristgerecht, 
wenn sie mindestens 10 Werktage vor dem Veran-
staltungstag der Feuerwehr vorliegt. Andere Rechts-
vorschriften über die Erforderlichkeit eines Brandsi-
cherheitswachdienstes bleiben unberührt.

	 (3)	� Sofern der Brandsicherheitswachdienst nicht un-
ter der Voraussetzung des Abs. 4 vom Veranstalter 
gestellt wird, nimmt die Aufgaben des Brandsicher-
heitswachdienstes die Feuerwehr Köln wahr. 

	 (4)	� Wenn ein Veranstalter einen erforderlichen Brandsi-
cherheitswachdienst gemäß § 7 Abs. 2 FSHG durch 
eigene Kräfte stellen will, muss die Feuerwehr die 
fachliche Eignung des für diese Aufgabe vorgesehe-
nen Personals vor der Veranstaltung prüfen. 

	 (5)	� Unbeschadet der Bußgeldvorschrift des § 39 Abs. 1 
Nr. 1 FSHG kann die Feuerwehr bei Verstößen gegen 
die Anzeigepflicht gemäß Abs. 2 die Gestellung des 
Brandsicherheitswachdienstes ablehnen oder von 
der Übernahme der durch die verspätete Anzeige zu-
sätzlich entstehenden Kosten abhängig machen. Die 
Ablehnung des Brandsicherheitswachdienstes kann 
zur Folge haben, dass die angezeigte Veranstaltung 
nicht durchgeführt werden kann.
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	 § 4	 Freiwillige Leistungen
	 Auf Antrag kann die Feuerwehr sonstige freiwillige (Hil-

fe-)Leistungen erbringen. Ein Rechtsanspruch auf solche 
Leistungen besteht nicht. Zu den freiwilligen Leistungen 
gehören unter anderem 

	 –	 die Prüfung von Feuerwehrschlüsselkästen,
	 – 	� die Erstabnahme sowie jede weitere Abnahme von 

Brandmeldeanlagen,
	 – 	� brandschutztechnische Überprüfungen (Objektbe-

sichtigungen),
	 – 	� Anfertigungen von gutachterlichen Stellungnahmen, 

Brandschutzgutachten oder Brandschutzkonzepten 
zu definierten Objekten, die außerhalb des Bauge-
nehmigungsverfahrens beantragt werden,

	 –	 Brandschutzunterweisungen.

II. 	 Gebühren für die Brandschau 

	 § 5 	 Gebührenpflichtige Amtshandlungen 
	 (1) 	 Gebührenpflichtig sind die Leistungen 
		  a) �zur Durchführung der Brandschau gemäß § 2 ein-

schließlich deren Vor- und Nachbereitung, sowie 
der erforderlichen Wegezeiten. Dies gilt auch in 
den Fällen, in denen die für die Brandschau zu-
ständige Dienststelle an Prüfungen der Bauauf-
sichtsbehörde beteiligt ist, und dabei zugleich eine 
Brandschau vornimmt, 

		  b) �infolge erforderlicher Nachbesichtigungen (Nach-
schau).

	 (2)	� Unberührt bleibt das Recht anderer Behörden, insbe-
sondere der Bauaufsichtsbehörde, zur Erhebung von 
Gebühren aufgrund besonderer  Vorschriften, wenn 
sie in eigener Zuständigkeit an der Durchführung der 
Brandschau teilgenommen haben oder nach Durch-
führung der Brandschau tätig geworden sind.

	 § 6	 Gebührenmaßstab
	 (1)	� Die Gebühren werden nach der Dauer der Amtshand-

lung und nach der Zahl der notwendig eingesetzten 
Kräfte bemessen. Zur Gebühr gehören auch die Kos-
ten für in Anspruch genommene Fremdleistungen. 
Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem an-
liegenden Gebührentarif, der Bestandteil dieser Sat-
zung ist. 

	 (2) 	� Für jede angefangene Viertelstunde der Amtshand-
lung wird ein Viertel des in dem Gebührentarif aufge-
führten Stundensatzes berechnet.

	 § 7 	 Gebührenschuldner
	 Gebührenschuldner ist der Eigentümer, Besitzer oder 

sonstige Nutzungsberechtigte des der Brandschau unter-
worfenen Objektes. Mehrere Personen im Sinne des Sat-
zes 1 haften als Gesamtschuldner.

	 § 8 	� Entstehung und Fälligkeit der Gebühr, Gebühren-
befreiung

	 (1) 	� Die Gebühr nach § 5 Abs. 1 entsteht mit Abschluss 
der Amtshandlung. Die Gebühr wird durch Bescheid 
festgesetzt. Sie wird mit dem Zugang des Beschei-
des fällig und ist innerhalb von einem Monat zu ent-
richten.

	 (2)	� Gebührenfreiheit besteht unter den Voraussetzungen 
des § 5 Abs. 6 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils gelten-
den Fassung.

	 (3)	� Für die Brandschau gemäß § 5 Abs.1 in brandschau-
pflichtigen Gebäuden und sozialen Einrichtungen, 
die vorrangig einen gemeinnützigen Zweck erfüllen 
(wie Kindergärten, Schulen etc.) und deren Betrieb 
ausweislich einer Bescheinigung des sachlich zu-
ständigen Fachamtes der Stadtverwaltung Köln in 
städtischem Interesse liegt, werden keine Gebühren 
erhoben.

III. 	 Gebühren für Brandsicherheitswachen und freiwillige 
Leistungen

	 § 9 	 Gebührenpflichtige Leistungen
	 (1) 	� Für die Gestellung eines Brandsicherheitswachdiens-

tes durch die Feuerwehr im Sinne des § 3 sowie für 
freiwillige (Hilfe-)Leistungen der Feuerwehr im Sinne 
des § 4 werden Gebühren erhoben.

	 (2)	� Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem Ge-
bührenmaßstab des § 10.

	 (3)	� Die gebührenpflichtige Leistung der Feuerwehr kann 
von der Vorausentrichtung der Gebühr oder von einer 
vorherigen angemessenen Sicherheitsleistung für die 
Gebühr abhängig gemacht werden.

	 (4)	� Eine Pflicht zur Zahlung der Gebühr gemäß Abs. 1 
besteht auch dann, wenn es zur Durchführung des 
Auftrages am Einsatzort nicht kommt und der Gebüh-
renschuldner dies zu vertreten hat.

	 § 10	Gebührenmaßstab
	 (1) 	� Für die Berechnung der Gebühr für freiwillige (Hilfe-)

Leistungen ist  die Zeit vom Ausrücken der Mann-
schaften, Fahrzeuge und Geräte von der Feuerwache 
bis zu ihrem Wiedereintreffen maßgebend (Einsatz-
zeit). Bei Einsätzen, die eine besondere Reinigung 
der Fahrzeuge und Geräte erforderlich machen, wird 
die Zeit bis zur Wiederherstellung der Einsatzfähig-
keit hinzugerechnet. Wird vor der Ankunft in der Feu-
erwache ein neuer Einsatzbefehl erteilt, so endet für 
den bisherigen und beginnt für den folgenden Einsatz 
– abweichend von Satz 1 – die Einsatzzeit mit Ertei-
lung des neuen Einsatzbefehls. 

	 (2) 	� Berechnungsgrundlage der Gebühren für die Brandsi-
cherheitswachdienste ist die Dauer des Brandsicher-
heitswachdienstes. Der Brandsicherheitswachdienst 
beginnt eine halbe Stunde vor Einlass der Besucher. 
Er endet grundsätzlich, wenn alle Besucher die Ver-
anstaltung verlassen haben. Die Entscheidung, wann 
der Brandsicherheitswachdienst beendet wird, trifft 
in Zweifelsfällen der Leiter der Brandsicherheitswa-
che. 

	 (3) 	� Für jede angefangene Viertelstunde einer freiwilligen 
(Hilfe-)Leistung oder eines Brandsicherheitswach-
dienstes wird ein Viertel des in dem Kostentarif auf-
geführten Stundensatzes berechnet. Für Wegezeiten 
wird pauschal pro Beamten des Brandsicherheits-
wachdienstes eine Stunde zusätzlich berechnet.

	 § 11	Gebührenschuldner
	 Zur Zahlung der Gebühr für die Gestellung von Brand-

sicherheitswachen und freiwillige (Hilfe-)Leistungen der 
Feuerwehr ist derjenige verpflichtet, der die Leistung in 
Anspruch nimmt, bestellt oder bestellen lässt. Mehrere 
Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.
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	 § 12	Entstehung und Fälligkeit der Gebühr
	 Die Gebühr nach § 9 Abs. 1 entsteht mit Beendigung der 

gebührenpflichtigen Leistung der Feuerwehr. Sie entsteht 
auch dann, wenn es zu einer tatsächlichen Durchführung 
des Auftrages am Einsatzort nicht kommt, es sei denn die 
Feuerwehr hat dies zu vertreten. 

	 Die Gebühr wird durch Bescheid festgesetzt. Sie wird mit 
dem Zugang des Bescheides fällig und ist innerhalb von 
einem Monat zu entrichten.

IV. 	 Schlussvorschriften

	 § 13	Auslagenersatz
	 Besondere bare Auslagen, die im Zusammenhang mit ei-

ner gebührenpflichtigen Leistung entstehen, sind zu erset-
zen, auch wenn eine Befreiung von der Gebühr besteht.

	 § 14	Haftung
	 (1) 	� Für Schäden, die bei der Ausführung einer beantrag-

ten Leistung nach §  4 entstehen, haftet die Stadt 
Köln dem Gebührenpflichtigen nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit.

	 (2) 	� Bei Schäden Dritter hat der nach § 11 Gebühren-
pflichtige die Stadt Köln von Ersatzansprüchen frei-
zustellen, sofern diese Schäden nicht von der Feu-
erwehr vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
worden sind.

	 § 15	Inkrafttreten
	 (1) 	� Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntma-

chung im Amtsblatt der Stadt Köln in Kraft.

Gebührentarif
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Leistungen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen  

Feuerwehr der Stadt Köln 
(Feuerwehrgebührensatzung) vom 26. Juli 2013

I.	 Gebühren für freiwillige Leistungen	 je Stunde 

	 1.		 Stundensätze Personal
	 1.1 	 Beamte des mittleren feuerwehr-
			   technischen Dienstes	 43,00 E
	 1.2 	 Beamte des gehobenen feuerwehr-
		  technischen Dienstes	 51,00 E
	 1.3 	 Beamte des höheren feuerwehr-
		  technischen Dienstes	 57,00 E

	 2.	 Stundensätze Fahrzeuge
	 2.1	 Einsatzleitwagen, Mannschaftstransportfahrzeuge
	 2.1.1	 Kommandowagen (KDOW) /
		  Einsatzleitwagen  (ELW ) 	 118,00 E
	 2.1.2	 Mannschaftstransportbus (M-Bus)	 76,00 E
	 2.2	 Lösch- und Hubrettungsfahrzeuge
	 2.2.1	 Löschgruppenfahrzeug (LF)	 123,00 E
	 2.2.2	 Tanklöschfahrzeug (TLF) /
		  Trockentanklöschfahrzeug (TRO)
		  inkl. Feuerwehranhänger (FWA)	 120,00 E
	 2.2.3	 Drehleiter (DL) 	 132,00 E
	 2.3	 Sonstige Fahrzeuge
	 2.3.1  Personenkraftwagen (PKW)	 118,00 E
	 2.3.2  Rettungsbus (R-Bus)	 76,00 E
	 2.3.3  Kranwagen (FWK)	 76,00 E
	 2.3.4  Rüstwagen (RW)	 82,00 E
	 2.3.5  Gerätewagen (GW) /

		  Lastkraftwagen (LKW)	 77,00 E
	 2.3.6	 Wechselladerfahrzeug (WLF)
		  inkl. Abrollbehälter (AB)	 76,00 E
	 2.4	 Wasserfahrzeuge
	 2.4.1	 Löschboot (LB)	 119,00 E
	 2.4.2	 Rettungsboot (RTB)	 76,00 E

	 3. 	 Einsatzbestätigungen� je Bestätigung
		  Schriftliche Bestätigung über 
		  einen Einsatz der Feuerwehr	 31,00 E

II.	 Brandschaugebühren	 je Stunde 

Brandschau / Nachschau 	
Durchführung einer Brandschau oder einer 
Nachschau am Objekt einschließlich der 
Vorbereitung und Nachbereitung gemäß 
§ 8 Abs. 1 Buchstabe a) und b)	 62,00 E

III. 	 Gebühren für Brandsicherheitswachdienste 

Stundensätze Personal 
1.1	 Beamte des mittleren feuerwehr-
	 technischen Dienstes	 44,00 E
1.2	 Beamte des gehobenen feuerwehr-
	 technischen Dienstes	 66,00 E

IV.	 Sonstige Leistungen
Für sonstige Leistungen, die in diesem Kostentarif nicht auf-
geführt sind, werden die dadurch entstandenen Kosten (z.B. 
Verbrauchsmaterial) berechnet.
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Gebührenbedarfsberechnung Vorbeugender Brandschutz
2013

Primäre Kosten Betrag in €

Personalkosten* 3.018.733
Sachkosten 11.652
Gesamtkosten der Fachabteilung 3.030.385

Sekundäre Kosten
Umlage Kosten Verwaltung Amt 37 57.633

Gesamte Kosten 3.088.018

Berechnung Jahresarbeitsstunden 
Stellen Jahresarbeitstunden

Beamte Vorbeugender Brandschutz Bürodienst 32,00 1.568 50.176

Berechnungen Gebührensatz pro Stunde:

Gesamtkosten
/ Jahresarbeitsstunden

gerundet:

61,54 €

62,00 €

bisher: 63,00 €

*Anzahl MA 32 = enthalten sind Planstellenanteile folgender Besoldungsgruppen:

1xA15, 3xA13, 3xA12, 9xA11, 4xA10, 3xA9AZ, 8xA9, 1xA8
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Gebührenbedarfsberechnung 
Einsatzbestätigung

für die Ausstellung einer 

Stun-
densatz

Stunden

Personalkosten 
m.D. pro Stunde 
für 2013

42,40 D 0,50 Std.     = 21,20 D

Personalkosten 
Bürosekretärin E6 
pro Stunde 
für 2010

32,20 D 0,25 Std.     = 8,05 D

Porto- und Materialkosten 1,50 D

Kosten pro Bestätigung 30,75 D

Derzeitige 
Pauschalgebühr 29,00 D

Neue 
Pauschal-
gebühr

gerundet 31,00 H

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hingewie-
sen.

§ 7 Abs. 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:

	 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

	 a) �eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

	 b) �die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c) �der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet 

	 oder 

	 d) �der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.“

Köln, den 26.07.2013		  Der Oberbürgermeister
				    gez. Roters
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399 Bekanntmachung 
Mitgliedschaft im Rat der Stadt Köln

Frau Gabriele Schlitt, Mitglied der Fraktion Bündinis 90/Die 
Grünen im Rat der Stadt Köln für die Wahlperiode 2009/2014, 
hat mit Wirkung vom 17.07.2013 ihr Ratsmandat niedergelegt.
Als Nachfolger wurde gemäß § 45 des Kommunalwahlgeset-
zes
Herr
Lino Hammer
Ingenieur
geb. 1987
Krüthstr. 3
50737 Köln

festgestellt und als Mitglied des Rates berufen.
Gegen die Feststellung kann binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe Einspruch eingelegt werden, über den der Wahllei-
ter entscheidet.

Köln, 31.07.2013			   Jürgen Roters
				    Oberbürgermeister
				    und Wahlleiter

400 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 10.05.2013/ 
17.06.2013 zwischen der Stadt Köln und der Gemein-
de Nettersheim über die Bearbeitung von Beihilfe-
angelegenheiten durch die Beihilfekasse der Stadt 
Köln.

Im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln vom 29.07.2013 
Nr. 30, Seite 315 folgende ist die oben genannte öffentlich-
rechtliche Vereinbarung sowie deren aufsichtsbehördliche Ge-
nehmigung durch die Bezirksregierung Köln vom 17.07.2013 
bekanntgemacht.

401 Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
Umbau Ubiermonument, An der Malzmühle 1 - Trep-
penaufzüge - 2013-1544-1-b 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular 
Für Selbstabholer: Ausgabestelle Zimmer 10 A 06
Vergabenummer: 2013-1544-1-b
Verfahrens-/Vertragsart: öffentliche Ausschreibung - VOB
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-

klärungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards, Frauen- und Familienförderung sowie bei 
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise 
Mindestlöhnen abgeben. Die Verpflichtungserklärungen sind 
Bestandteil der Vergabeunterlagen. 
Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Öffentlicher Auftrag
Ort der Ausführung: 50667 Köln Altstadt, An der Malzmühle 1
Kurze Beschreibung des Auftrags: Treppenschrägaufzug mit 
Rollstuhlplattform
Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: ja
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
1 Treppenschrägaufzug mit Rollstuhlplattform zur Erschlie-
ßung von 3 Ebenen
Optionen: nein
Beginn und Ende der Auftragsausführung: 
Beginn: 02.12.2013 nach vorheriger Ankündigung durch Auf-
traggeber 

Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §17 VOB/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §16 
VOB/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter 
Vertreterin oder bevollmächtigtem Vertreter.
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit: Umsatz mindestens 200.000 Euro / Anno 
in den letzten 3 Geschäftsjahren
Unbedenklichkeitserklärung: Berufsgenossenschaft, Kranken-
kasse, Finanzamt
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit: 
Referenzen von 3 Treppenschrägaufzüge rollstuhlgerecht in-
nerhalb der letzten 3 Jahre.
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: Auf Anfor-
derung vor Auftragsvergabe.
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja
Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren 
Gewichtung): 100 % Preis, sofern Termin, Rollstuhlplattform, 
Referenzen und finanzielle Leistungsfähigkeit eingehalten wer-
den.

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 06, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Telefon: 0221 / 221-26889, Fax: 
0221 / 221-26272

Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl 
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu überweisen. 
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkasse 
KölnBonn, Kontonummer 1 929 792 990, BLZ 370 501 98. Als 
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.
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Entgelt für die Unterlagen: 
Für Abholer: 0,00 Euro, Bei Versand: 0,00 Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 26.08.2013
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
02.09.2013, 10.00 Uhr
Zuschlagsfrist: 02.12.2013

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt:
Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-Adresse submis-
sionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder an die Faxnum-
mer 0221 / 221-26272.
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieterinnen und Bieter 
oder ihre Bevollmächtigen anwesend sein.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2-10, 50667 Köln 
Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgän-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach „Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“.

402 Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
Kindertagesstätte Elzstraße - Fassadenbau, Faser-
zementplatten - 2013-1637-5-c 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular 
Für Selbstabholer: Ausgabestelle  
Vergabenummer: 2013-1637-5-c
Verfahrens-/Vertragsart: öffentliche Ausschreibung - VOB
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klärungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards, Frauen- und Familienförderung sowie bei 
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise 
Mindestlöhnen abgeben. Die Verpflichtungserklärungen sind 
Bestandteil der Vergabeunterlagen. 

Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Öffentlicher Auftrag
Ort der Ausführung: 50937 Köln, Elzstraße 10
Kurze Beschreibung des Auftrags: Zur Ausführung kommt die 
Herstellung von circa 400m² hinterlüftete Faserzementfassade 
.
Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufge-
teilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: ja

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags: circa 
400m²
Optionen: nein
Vertragslaufzeit der Auftragsausführung: 2 Monate
Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §17 VOB/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §16 
VOB/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter 
Vertreterin oder bevollmächtigtem Vertreter.
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfähigkeit: 
Referenzliste
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: auf beson-
deres Verlangen
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: nein
Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Preis 100%

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Telefon: 0221 / 221-26886, Fax: 
0221 / 221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl 
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu überweisen. 
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkasse 
KölnBonn, Kontonummer 1 929 792 990, BLZ 370 501 98. Als 
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen: Für Abholer: 12,80 Euro, Bei Ver-
sand: 15,20 Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 29.08.2013
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
05.09.2013, 10.30 Uhr
Zuschlagsfrist: 05.12.2013

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieterinnen und Bieter 
oder ihre Bevollmächtigen anwesend sein.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2-10, 50667 Köln 
Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgän-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach „Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“

mailto:submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:Submissionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:Submissionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:Submissionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de
mailto:Submissionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de
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403 Öffentliche Ausschreibung nach VOL 
Lieferung von Stihl Motorgeräten, Ersatzteilen und 
Zubehör - 2013-1619-2-q 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular 
Für Selbstabholer: Ausgabestelle
Vergabenummer: 2013-1619-2-q
Verfahrens-/Vertragsart: öffentliche Ausschreibung - VOL
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klärungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards, Frauen- und Familienförderung sowie bei 
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise 
Mindestlöhnen abgeben. Die Verpflichtungserklärungen sind 
Bestandteil der Vergabeunterlagen. 
Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Abschluss einer Rahmen-
vereinbarung, Laufzeit 24 Monate
Ort der Ausführung: Amt für Landschaftspflege und Grünflä-
chen, Stolberger Straße 11, 50933 Köln
Angaben zur Rahmenvereinbarung: Rahmenvereinbarung mit 
einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Laufzeit der Rahmenvereinbarung in Monaten: 24 
Kurze Beschreibung des Auftrags: Lieferung von Stihl Motor-
geräten, Ersatzteilen und Zubehör
Aufteilung in Lose: Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulässig: nein
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags: circa 
85.000 Euro in 24 Monaten
Optionen: ja
Verlängerung der Laufzeit, 2 Optionen von jeweils 12 Monaten
Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §17 
VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter 
Vertreterin oder bevollmächtigtem Vertreter.
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: mit dem 
Angebot
Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung 
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: nein
Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Preis (Höhe des Rabatts) zu 100%
Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Telefon: 0221 / 221-25216, Fax: 
0221 / 221-26272

Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl 
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu überweisen. 
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkasse 
KölnBonn, Kontonummer 1 929 792 990, BLZ 370 501 98. Als 
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen: 
Für Abholer: 0 Euro
Bei Versand: 0 Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 27.08.2013
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
03.09.2013, 14 Uhr
Zuschlagsfrist: 03.12.2013

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2-10, 50667 Köln 

404 Öffentliche Ausschreibung nach VOL 
Wildgehege und Tierpark Lindenthal - Lieferung von 
Futtermitteln - 2013-1609-5-q 

Öffentlicher Auftraggeber: Stadt Köln, Zentrales Vergabeamt 
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Zusendung der Unterlagen: Online-Formular 
Für Selbstabholer: Ausgabestelle  
Vergabenummer: 2013-1609-5-q
Verfahrens-/Vertragsart: öffentliche Ausschreibung - VOL
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen
Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach 
dem Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen 
– TVgG – NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach müssen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher 
von Arbeitskräften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe 
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein müssen, gemäß 
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klärungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen 
Mindeststandards, Frauen- und Familienförderung sowie bei 
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise 
Mindestlöhnen abgeben. Die Verpflichtungserklärungen sind 
Bestandteil der Vergabeunterlagen.
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Inhalt und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Bekanntmachung: Öffentlicher Auftrag
Ort der Ausführung: Lieferung nach Köln
Kurze Beschreibung des Auftrags: Lieferung von Futtermitteln 
für die Wildgehege und den Tierpark Lindenthal für 3 Jahre 
nach VOL
Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
Lieferung von folgenden Futtermitteln:
- 30.000 kg Futtermais, ganze Körner, gereinigt
- 18.000 kg Wildfutter Kofu/RWZ/gleichwertig
- 9000 kg Hühnerfutter wie RWZ-LKOE/gleichwertig
- 3600 kg Gänsefutter wie RWZ LA Gold, gepresst/gleichwertig
- 3000 kg Putenfutter RWZ Puterendmast, gepresst/gleich-
wertig
- 150 Ballen Hobelspäne in Pressballen á circa 24 kg
Optionen: nein
Vertragslaufzeit der Auftragsausführung: 36 Monate
Voraussetzungen des Auftrags
Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften: §17 
VOL/B.
Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigter Vertreterin 
oder bevollmächtigtem Vertreter.
Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): 100 % Preis

Ausgabe der Unterlagen
Weitere Unterlagen können gefordert werden bei: Stadt Köln, 
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Telefon: 0221 / 221-26886, Fax: 0221 / 221-26272
Abgeholt werden können die Unterlagen montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr.
Wird ein Entgelt für die Unterlagen erhoben, ist dieses sowohl 
bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu überweisen. 
Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der Sparkasse 
KölnBonn, Kontonummer 1 929 792 990, BLZ 370 501 98. Als 
Verwendungszweck ist die oben genannte zehnstellige Verga-
benummer anzugeben. Die Vorlage des Einzahlungsbelegs, 
zum Beispiel die Auftragsbestätigung bei Onlinebuchung, ist 
Voraussetzung für die Herausgabe oder den Versand der Ver-
gabeunterlagen.

Entgelt für die Unterlagen:
Für Abholer: 0 Euro, Bei Versand: 0 Euro
Empfohlener Schlusstermin für die Anforderung von Unterla-
gen: 29.08.2013
Frist für die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge: 
05.09.2013, 14 Uhr
Zuschlagsfrist: 05.12.2013

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Köln, Zentrales 
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln 
Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen. 
Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder 
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.
Nachprüfungsstelle: Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 
2-10, 50667 Köln 

Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgän-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach „Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

19.08.2013 Hauptausschuss
Historisches Rathaus, 
Konrad-Adenauer Saal, Raum-Nr. 1.18
16:30 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/ratderstadt/ausschuesse/ und http://www.stadt-koeln.de/bezirke/
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